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Beschluss über die Änderung der Finanzordnung der Handwerkskammer Halle (Saale) 
 
Die Finanzordnung der Handwerkskammer Halle (Saale) in der Fassung des gemäß § 106 
Abs. 1 Nr. 6 des Gesetzes zur Ordnung des Handwerks (HwO) gefassten Beschlusses der 
Vollversammlung vom 28.05.2015; genehmigt durch das Ministerium für Wissenschaft und 
Wirtschaft am 12.08.2015; geändert mit Beschluss der Vollversammlung vom 24.11.2016; 
genehmigt durch das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung am 
06.02.2017; geändert mit Beschluss der Vollversammlung vom 19.11.2020, genehmigt durch 
das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung am 22.12.2020; geändert mit 
Beschluss der Vollversammlung vom 24.06.2021, genehmigt durch das Ministerium für 
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung am 31.08.2021; wird im Teil VIII: „Übergangs- 
und Schlussbestimmungen“, § 23 „Berichtigung von Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz 
zum 01. Januar 2006“ sowie im Teil V: „Buchführung, Rechnungslegung und Controlling“, § 
11 „Jahresabschluss und Finanzrechnung“, Abs. (2) Anlage 1 wie folgt geändert: 
 
 

1. Der Teil VIII erhält folgende Überschrift: 
 
„Teil VIII: Ansatz- und Schlussbestimmungen“ 
 
 

2. Der § 23 wird wie folgt geändert: 
 
2.1. Die Überschrift erhält folgenden Wortlaut: 

 
„§ 23 Wertansatz der Nettoposition“ 
 

2.2. Der Absatz 1 erhält folgenden Wortlaut: 
 
„(1) Die Nettoposition ergibt sich aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 

aus der Passivposition Kapitalrücklage und der Passivposition 
Bilanzberichtigung zum 31.12.2008. Der Wert der Nettoposition ist 
grundsätzlich unveränderlich.“ 

 
3. Das Inhaltsverzeichnis der Finanzordnung wird wie folgt geändert: 

 
 
3.1 Die Überschrift des Teil VIII wird geändert und lautet neu: 
 
       „Teil VIII: Ansatz- und Schlussbestimmungen“ 
 
3.2 Die Überschrift des § 23 wird geändert und erhält folgende      
      Bezeichnung: 

 
         „§ 23 Wertansatz der Nettoposition“ 

 
 

4. Anlage 1 zur Finanzordnung erhält eine neue Fassung 
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Genehmigungsvermerk: 
 
Der Beschluss der Vollversammlung der Handwerkskammer Halle (Saale) vom 
25.11.2021 „Beschluss über die Änderung der Finanzordnung der Handwerkskammer 
Halle (Saale)“ 
wurde am 18.01.2022 durch das Ministerium Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft 
und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt gemäß § 106 II HwO genehmigt. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Dieser von der Vollversammlung der Handwerkskammer Halle (Saale) am 
25.11.2021 gefasste Beschluss wurde ausgefertigt und wird hiermit öffentlich 
bekanntgemacht. 
 
Halle, den 31.01.2022 
 
 
 
Keindorf                         Ass. Neumann 
Präsident                       Hauptgeschäftsführer     
 


